
PLANZEICHENERKLÄRUNG 
FESTSETZUNGEN 

Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 bi5 1 1  BauNVO) 

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

Maß der baulichen Nutzung l§ g (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 20 BauNVO) 

GRZ z.B 0,25 

II 

FH max 8,5001 

Grundfüichen.cahl als Höchstgrenze 

Zahl der Vollgeschosse 
z ß. II • als Höchs1grenw 
Firsthöhe in m als HOChslgrenze 

Firstrichtung 

{§ 19(4) BauNVO)

(§ 16 ßauNVO)

(§16 Abs.2 urid 4 BauNl/0)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 bis 23 BauNVO) 

0 offene Bauweise (§ 22 BauNl/0) 

Baugrenze (§ 23 BauNVO)

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen des öffentfü;hen und privaten Bereichs, Flächen für 
den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen 
(§ 9 (1] Nr. 5 BauGB)

. ss Flächen für den Gemeinbedarf 
- hier: soiialen Zwecken dienende 

Gebäude uf!U E1nncht1Jngen 

(§ 9 (1 )  Nr. 5 BauGB)

Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 und {6) BauGB) 

D 

EI 

II 

m 

Straßenverkehrsfiächen 

Straßenbegrenzungslinie 

(§ 9 (1) Nr. 1 1  und (6) Bau GB)

(§ 9 161 BouGB)

Verkeh rsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 (1) Nr. 1 1  BauGB) 

Mischverkehrsflächen 

Geh- und Radweg 

Fußgängerbereich 

Offlrntliche Parkfliache 

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und 
Abwanerbeseitigung sowie für Ablagerungen f§ 9 (1) Nr. 12, 14 und (6) BauGB 

D Flacilen für die Abwasserbeseitigung 
- hia� Ragenrückhalteb.acken

Zwedbe,::t1mmung, Abwasser 
· hier Pump,;tat,on

§ 9 (1 )  Nr. 12, 14 und {6) BauGB

Hauptversorgungsanlagen (§ 5 (2} Nr. 4, § 9 (1) Nr. 13 und (6) BauGB 

-0-(l- Hauptversorgungsleitung unterirrdisch 
- hie,. Gasle1lung 16 �ar

Grilnflächen (§ 5 (2) Nr. 5 und {4), § 9  (1) Nr. 15 m1d (6) aauGB 

öffenUiche Grünflächen § 9 (\)  Nr. 15  und {6) BauGB

Zweck.bestimmung: Spielplatz 

Zweckbestimmung. Parkanlage 

.. -<3>-.. 6rtl1che Wege 

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

EI 

D 

= 

Sonstige Planzeichen 

D 

Cl 

SO. PO 

D 

D 

0 
G) 

• ••

Umgren.cung von Fl.ichen für Maßnahmen 
zum Schul.:, zur Pflege und zur Enlwicklung 
von Natur und Landschaft m� Nr. 

(§ g (1 1  Nr. 20 BauGB)

Umgrenzung von Flächen .:um Anpflanzen 
von 8.iumen. Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen mit Nr, 

(§ 9 (1 )  Nt. 25 a) &l.uGB)

Umgrenzung von Fliichen mit Bindungen für 
Bepflanzungen und für d ie Elt1altung 

(§ 9 ( 1 )  Nr. 25 b) BauGB)

von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie von Gewässern 
· hier: zu erhaltende Kr>icks 

Zu pfianzende Laubgehöllllecke 
Art: Hainbuche, Carpinus betulus 

(§ 9 (1) Nr. 25 a) BauGB)

Grenze des rnumlichen GeltungsOereiches der ( § 9 (71 BauGB)
1 vereinfachten Anderung des Bebauungsplanes Nr. 75 
Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des 
Bebauungsplanes Nr. 75 

(§ 9 (7) BauGB)

Dachformen (Satteldach. Pultdach) 

Umgrenzung der Flächen ft.ir besondere Anlagen 
und Vorkehrungen zum Schutz vor schadhchen 
Umwelteinwirkungen im Sinile des Bundes
lrnmiss10nsschutzyesetzes 
- hier: l3rmschulz>l/all

Umgrenzung der Fliichen für besonde1e Anlagen 
und Vo1kehrungen zum Schutz vor schii,;:ilichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes
Immissionsschutzgesetzes 
- hier: Larmpegalbemrche

Bezeichnungen der grunordner;sct,en Maßnahmen
- hier· zu erhaltende Knicks 

Bezeichnungen der grunordnerischen Maßnahmen
- h1ar: Anpnan,gebote 

Abgren.cung untersch1e<Jlicher Nut.:ungen
• �jer: Maß de< baulichen Nutzung

mit Geh-. Fahr-. und Le1tungsrachlen zu 
belastende Flächen 

nur Einzel- und Doppelhauser zulassig 

( § B� LBauO)

(§ 9 (1 ) Nr. 24 und 
(4) Bau GB)

(§ g ( 1 )  Nr. 24 und
(4) BauGB)

§9 (1 )  Nr.21 BauGB 

( § 9 Abs.1 Nr.2 Bau GB)

Nachrichtliche Übernahme 

anbaufreie Zone 
- hier: 20m an Landstraße B 201 

1 5 m an K,e,sst,al!e K 1 6 (langsees\raße) 

Darstellungen ohne Normcharakter 
• 

0 

D 

• Schn1ttl1n ie Straßenprofile 

wegiallende Knicks 

Vorschlag für Grundstücksgrenzen 

vorflandene Wohngebs\ude 

Nutzungsschablone Inselnummer Baugeblet�nummer 
Art der baul. Gcrschossigko1t Nut;:ung 

Grundllaohon-�"' 
Dachlorm 

BauW<iise 

Firsthohe von Oberkante 
Rohlu ßboden 

Es gilt die BauNVO vom 23 1 1900 In der zuletzt geainderten Fassung vom 22.4. 1S9J 
Es �ill die PlanzV vom 1 a. 12. 1990 

••  
PLANZEICHNUNG - Tei l  A zur 1 .  vereinfachten Anderung des Bebauungsplanes Nr.75 
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1 .  vereinfachte Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 75 
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (Teil B) zur 
1 .  vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 75 

1 .  M.11ß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 )  

ßeZIJgspunkl fü r  die festgesetzten Höhen baulicher Anlagen ist die mittlere Grundstückshöhe desl 
ZIJ überbauenden Grundstücks. 

z. Die hbchstzulassJge Zahl dar Wohnungen in Wohngebäuden ( § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB�

Im Allgemeinen Wohngebiet wird die Anzahl der WQhneinheiten je GrundstUck auf maximal 2 begrenzt. 

• 

. ! 

+ 

--�. 

• 
• 0 ' -. .  ----

\ ' ' '
\\ 

\"\\ 

-. 

ln$al 1 
WA U,4 

WA 11 e-------+----,'--
\:, 0,35 1 · ··,-- �-1 so s•- 45• ;, 

,.-
{ 

'' 0 M > 

FH m..,., 10 m 

I 
so s•. 45" 

WA " 

' ' ;·/•. ,' �.,: 
Insel ' 
w,, 

w, " 
0.40 SD 5°-45\

?D s•. 15• 
0 

FH max. ,o m 
. 

o,J5 / �-"-·'-"--; so �·- w,.SD 5', 45' , /\ ?D 5•. 15• 
0 

� J 0 

-- ,- ,,}.•1--�'a'=· �---c
,, 

>------�- -- -
, _ _  ,- , FH ma• 10 m FH mu. 1a m 
--f.(, ,s,-�--��--· 

. ff· ' ,' -- ·· .--::-·.--------��,"--,-,;,:;,,-,:2:
-' 

/�f\ ..-; · ,-__ ,w,';,',,'.,:_.,•,, __ _,, }'e-----'�.·,:,';�---

/ 

' 

, .... . __ 

i 

w,._ 11 WA II 

D.35- SD 5•. 45° 

FH ma;c. 1 0  m 

0 • \_ . ., 
Insel 5 
'NA H 

WA II 

O,J5
SO �·- 45° 

FH m�,. ,n m 

ln&el 6 
WA U •  

., " 
0,35 

Af\ 
SD 5•. 45• 

0 

FH max. 10 m 

Insel 7 
WAi-< 

WA " 
0,30 

M, 
so 5•.45•

0 

FH max. 1D m 

ln$CI 8 
WA H 

w, 
1 " 

0,35 

h�, 
so 5•. 45• 

0 

FH "1;,x. ,O m

Insel 9 
WA1-4 ., " 

0,35· 

M, so 5'· 45° 

0 

fH max. 1 0 m  

lnser 10 
WAH ., " 

0.3� 

M, 
so 5•.45•

0 

FH max. 111 "1 

·, ' ' 
\

! 
'} 

so 5•.u·. c-- --, PD 5•. 15"
0 

f'H ma�. 10 m 

lnMI 6 
WA2,l 

w. " 
'·" so 5'-- 45', 

P0 5"· 15" 

f'H mu. ,o m 
' 

ln:.el 11 
WI H 

WA 

' ' '''
1, 
i , 

" 
"·" so 5•. 4�', 

PD S'· 15" 
0 

FH ma,. 10  m 

WA 

lnsel. 10 
WA , 

" 

,. "' 

1 

i 

• 

o.40 so 5•. 45",
f-- --i ?o s·- 1s·

0 

FH mu. 10 m 
.' 

�-.. �- -�----ln5el 11 ·•·�WA H 
w, " 
0,35 

-� • --c .. • J 

1 

' '' 

0 

' 
1·c_ 

/ 

+ 

k- .,, '
-'i 

/',! 
.. 

' 

/ 

SD 5'- 45' ,..... - --�--. 

' ./ 
' 

- -4 ... ----

FH \TlBX, 10 m 

ln&&l 12 
WA -f--< 

., " 
0,3S 

M--
SD 5•. 45° 

0 

FH ma11. ,o m 

�---,M-o',',",-- -, 
WA 1-J. 5-7 

w, " 
0,35 

SD 5•. 45' 
0 " 

FH msx 10 m 

. //
Insel 14 

WA 1--<. ti·7 
w, "
0,35 

SD 5'- 45'" 

! 

/ 

\ . 

' 

w, 

! 

' 

Insel 12 
WA s 

" 
�-

•
-
A_O

--/ 
SD 5•. 45• •.1 PD S'- 15" 

w, " 
"·" SO S'- �5'. 

r----; ?D 5'• 15"

FH ma,<. 10 m 

Insel 14 
w, , 

w, " 
0,40 S0 5'- 45', 

; ! 

! f 

' . i 

' '

. . 
' ' 
l / 
i ' 
; !' ' 
! '

' 

, /} : ' ,-

/ / ' t 
' '  /

.' .• 

' 
/ 

i 

-, � ·- ·--, . 

,, __ _ 

. 
M0 0 

po s·- 1�· _, ·--- . 

_! 

! 

FH ma• 10 m 

/,,, 
;( ., 

/ 

• 

! 

/ ;

1 
.r1 0 _m 

•. .J 

. ' 
FH max. ,o m - "° - . . .. -· . .. -. . . --. ·-·-

· · ·-- - · - - -�-·· · - ·1 - --•.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN - Tei l  B 

I . PLANUNGSRECHTUCHE FESTSETZUNGEN

1 .Art der baulichen Nutzung (§ 9 1 Nr. 1 BauGB) 
1 . 1 . ln den allgemeinen Wohngebieten (WA) sind die nach § 4 1 1 1  BauNVO ausnahrnsweise zulässigen 
Nutzungen unzulässig. 

2.Maß der baulichen Nutzung {§ 9 1  Nr. 1 BauGB)
2.1 . Bezugspunkt für die festgesetzten Höhen baulicher Anlagen ist Höhenlage der angrenzenden
Erschließungsstraße der jeweiligen Insel in der Mitte der gemeinsamen Grenze des Baugrundstücks mit
der Verkehrsfläche dieser Straße.

3.Geh- Fahr- und Lettungsrechte (§ 9 1  Nr. 21 BauGB)
3.1 . Die im Plan gekennzeichneten Flächen GFL sind mit einem Geh�, Fahr- und Leitungsrecht
zugunsten der Anlieger zu belasten.

4.Schutz. vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 1 Nr. 24 BauGB)
4.1 . lm  gesamten Planbereich wird für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Ubernachtungsräumen in
Beherbergungsstälten, Unterrichtsräumen und ähnliches ein resultierendes Bau-Schalldämmmaß für 
Außenbauteile entsprechend dem Lärmpegelbereich I I I  von R'w.res"' 35 dB festgesetzt. 
4.2. Im Bereich zwischen der 49 dB(A)-lsophonlrrne fur Fenster im EG und der 49 dB(A)-lsophonlinie für 
Fenster im 1 .0G sind im Obergeschoss keine Aufenthaltsraume zulässig. 

11.BAUORDNUNGSRECHTLICHE UND GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN (§ 9 IV BauGB I.V.m.
§ 84 LBO)

S.Dächer
5. 1 .  Im gesamten Plangebiet sind die Dächer ausschließlich in matten schwarzen oder schwarzgrauen
(anthrazitferbenden) Farbtönen zulässig. Glanzende und glasierte Oberflächen sind ausgeschlossen. 
Als Dachmaterial sind Dachpappe und Metall nicht zulässig. Anlagen zur Nutzung von Solarenergie auf 
Dächern sind von den GestaltLmgsfestsetzungen ausgenommen . 

III. GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN

6 Grünflcichen (§ 9 1  Nr. 15 BauGB)
6. 1 .  Die als offentliche Gn.mll8che (Zweckbestimmung: Parkanlage) im Osten der Straße "Berender
Redder• dargestellten Flächen sind als Wiesenlläche anzulegen und extensiv zu unterhalten. Eine
Düngung ist nicht zulässig. Maximal 2-schürige Mahd/ Jahr. Dre Anlage von Wegen in wasser• und
luftdurchlässiger Bauweise ist zulässig.
6.2. Die als Offenlliche Grunflache (ZweckbesUmmung: Parkanlage) im Westen der Straße "Berender
Redder" dargestellten Flächen sind als Wiesenfiäche anzulegen und zu unterhalten. Maximal 6 Schnitte 
pro Jahr. Die Anlage von Wegen in wasser- ul'ld luftdurchlässiger Bauweise ist zulässig.

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 1  Nr. 20 BauGB)
7. 1 .  Textliche Festsetzung mit Nr. 1 in der Raute: Die Knicks beidseitig der Straße "Berender Redder"
sind zu erhalten, in ihrer Struktur zu verbessern und dausrhaft zu unterhalten. Bestehende 
Gehölzlücken sind zu ergänzen. Dabei sind die Angaben zur Pflege von Knicks in den "Empfehlungen 
für deri Ausgleich von Knicks" sowie 1n der "Vereinbarung über die Durchführung der maschinellen 
Knickpflege unter Berücksichtigung ökologischer Belange" (Ministerium iür Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein) zu beri.icksichtigen.Bis zu 3 KnickdurchbrUche 
entlang einer Straßenseite sind in einer Breite von mex1mal 1 0  m zulässig . 
7.2 TexWche Festsetzung mit Nr. 2 in der Raute:Der im Osten der Straße "Berender Reddar" 
verlaufende Knick ist zu ertlalten, in seiner Struktur zu verbessern und dauerhaft zu unterhalten. 
Bestehende Gehölzlücken sind zu ergänzen. Dabei sind die Angaben zur Pflege von Knicks in den 
'Empfehlungen für den Ausgleich von Knicks' sowie in der "Vereinbarung über die Durchführung der 
maschinellen Knickpfiege unter Berücksichtigung ökologischer Belange" (Ministerium für 
Landwirtschaft, Umwelt und landliche Raume des Landes Schleswig-Holstein )  zu berücksichtigen.Ein 
Knickdurchbruch in einer Breite von maximal 1 0  m ist zulässig. 

8. Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen (§ 9 1  Nr. 25 a BauGBJ
8.1 .  Bepflanzungen mit dar Nr. 1 (im Kreis Jim Bereich der Flachen zur AnpHanzung von BS:umen.
Sträuchern und sonshgen Bepfianzungen mit der Nr. 1 (im Kreis) sind je 300 m• ein standortgerechter
Laubbaum .zu pflanzen. Pflanzqualität Hochstamm, Stammumfang: 16-18 cm.
8.2. Bepflanzungen mit der Nr. 2 (im Kreis)lm Bereich der Fliichen zur Anpflanzung von Bäumen,
Strauchern und sonstigen Bepflan;a;ungen mit der Nr. 2 (im Kreis) sind je 1 .000 m' mindestens 400
Stück standortgerechte Sträucher zu pflanzen (Lärmschutzwall).
8.3. Bepflanzungen mit der Nr. 3 (im Kreis)lm Bereich der Flächen zur Anpflanzung von Bäumen,
Strauchem und sonstigen Bepfianzungen mit der Nr. 3 (im Kreis) sind je 300 m' ein standortgerechter
Laubbaum zu pflanzen Pflanzqualität: Hochstamm, Stammumfang: 20-25 cm.
8.4 Bepflanzungen mit der Nr. 4 (im Kreis)lm Bereich der Flächen zur Anpflanzung von Biiumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen mit der Nr. 4 (im Kreis) sind je 1 .000 m' mindestens 300
Stuck sta"ndortgerechte Sträucher zu pflanzen.
8.5. Einfassung der WohninselnFür die äußere Einfassung/ Abgrenzung der 1 4  "Inseln" sind jeweils
einreihige geschnittene Hecken aus standortgerechten Laubgehölzen zu pflanzen. Diese sind dauerhaft
zu unterhalten und auf einer Hohe über OK Gelände von ca. 1 ,50 m zu schneiden. Gehölzart:
Haint>uche Carpinus t>etulus, Pllanzqual11äl: Heckenpflanzen, mindestens 3 Stück pro Ilm, Höhe:
1 50-175 cm.
8.6. Einlassung der Spielflächen innerhalb der lnselnlnnerhalb der dargestellten öffenlHchen
Grünfüichen in den Inseln sind auf der Seite der Gründst1Jcke jeweils einreihige geschnittene Hecken
aus standortgerechten Laubgehölzen zu pflanzen. Diese sind dauerhaft zu unterhalten un,;:I auf einer
Höhe über OK Gelände von ca. 1 ,50 m zu schneiden. Gehölzart. Hainbuche Carpinus betulus,
Pflanzqual1tät: Heckenpftanzen, mindestens 3 Stück pro lfm, Htrhe: 1 50-1 75 cm. 
8.7. Pflanzgebote auf privaten GrundstClckenAuf den privaten Grundstückfiächen in den Inseln sind auf 
der Seite zu den dargestellten öffentlichen Grünflächen jeweils einreihige geschnittene Hecken aus 
standortgerechten Laubgehölzen zu pflanzen. Diese sind dauerhaft zu unterhalten und auf einer Höhe 
über OK Gel.inde von ca. 1 .20 m zu schneiden. Gehölzart: Hainbuche Carpinus betulus, Pflanzqualität 
Heckenpflanzen, mindestens 3 Stück pro Ilm, Höhe: 125-150 cm. Im Bereich von Grundstückszufahrten 
sind Öffnungen bis max. 4,00 m Breite und Zugänge bis max. 1 ,50 m Brerl:e zulässig. 
8.S. Pftani.gebote auf öffentlichen GrUnlläche111n den im Westen der Straße "Berender Redder" als
öffentliche Grünflächef1 dargestellte Flächen ist zwischen den Inseln je 1 .000 � ein standortgerechter 
Laubbaum zu pflanzen. Pßanzqual1tät: HQchstamm. Stammumfang: 20-25 cm. 

9. Stell- und Parl(platzan!agen
9.1 .  lm Bereich von Stell- und Parkplatzanlagen mit mindestens 6 Parkständen sind je angefangene 4
SWck Pafl\stände jeweils ein standortgerechter Laubbaum zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten.
Der unbefestigte Wurzelraum der zu pflanzenden Bäume (Baumscheiben) muss mindestens 6 m• groß
(Mindestbreite 2 m)  und gegen ein Überfahren geschlitzt sein.

10. Niederschtagswasser
10 . 1 .  Die dargestellte Retentionsßäche im Südosten ist natumah zu gestalten. Böschungsneigungen mit
einem Sieigungsverhaltnis steiler als 1 :  3 sind nicht zulässig.

1 1 .  Ersatzmaßnahmen 
1 1 _  1 ,  Zur Erreichung des vollständigen Kompensationserfolges sind Ersatzmaßnahmen außerhalb des 
B-Plange�ungsbere1ches erforderlich. Diese gliedern sich in:
Ausbuchung aus dem Ökokonto der Stadt Schleswig (Naturerlebnisraum "GalloWay") im unmittelbaren
Umfeld vom 8-Plangebiet.
Die Neuanlage von Knicks erfolgt in mehreren Abschnitten auf unterschiedlichen Flurstücken nach
folgender Tabelle.

Flurstück-Nr. Knickabschn ftte im Flurstück in m 

004-00166/008 ca. 1 50 

003-00057/008 ca. 220

002-000471000 "· 1 75

002-000321001 ca. 30

"· 70

002-00035/005 "· 80

002-0001 6/006 "· 260

" 1 70 

002--0001 9/004 "· 1 70

002-00041/035 " 55 

" 55 

001-00037/016  "· 100

001-000421000 " 220 

Gesamtlänge ca. 1 .835

JV. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
12. Anbauverbote (§ 29 StJWG) 

Knieklänge im Flurstück in m 

ca 1 50

" 220 

" 1 75 

ca. 100

"· 80

"· 430

"· 170

" 1 1 0  

"· 1 00

" 220 

12. 1 .  Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der 
Ortsdurchfahrt dUrfen Hochbauten Jeder Art ana) Landesstraßen in einer Entfernung bis zu 20 m undb) 
Kreisstraßen ln einer Entfernung bis zu 1 5  m, jeweils gemessen vom äußeren Rand der befestigten, für 
den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn, nicht errichtet werden.  
12.2. In  der Anbauvert>otszone t>efindet sich der geplante LärmschutzWall. Die Planung erfolgt in 
Abstimmung mit dem Landesbetrieb Verkehr. 

BEBAUUNGSPLANSATZUNG 

Satzung der Stadt Schleswig über die 1. vereinfachte Anderung des Bebauungsplanes Nr. 75 
"Gebiert nördlich der langs11estraße zwischen B 201 und Berender Redder" 

Aufgrund des §  10  des Bsugese1zbuches sowie naoh § 92 Abs. 4 der Landesbauordnung wird nach 
Beschlußfassung durch dio Ratsversammlung vom ....... l!t.O":i,;1,QJ.T 
folgende Satzung Ober die 1 .  vere1nlächte Anden.ing des Bebauungsplanes Nr 75 für das "Gebiet nördlich der 
Langseestraße zwischen 8 201 und Berender Red der" bestehend aus der Plarizeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) 
ertassen: 

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Ratsversam 

Schleswig am OE.111- JDi6 
erfolgl. 

Schloswig, den .1f.- .<X:.,,JP.ff.. .. 
Dr A. Chlistiansen 

Bürgermeister -0 .
Die von der Planung berührten Träger öffen�icher Belange sind mit �ffiillt,ri\

t 

.. '11.1:.. 
einer Stellungnahme aufgefordert 

�

den. l � CL�� { �
SGhleswig. dan .1.� .. 9.f?. ,.�_1_[. "-" � �)\ \1-1' \ ... )Si·'-:,� 

Dr A. Christiansen �.,;..;:;:::;:; 
- -

Bi.lrgerme1sler "' __ ,.,-

. :.1f0Jt zur Abgabe

Der Entwurt des Bebauungsplanes bestehend aus Planie1chnu11g (Teil A) und Text (Teil B) sowie die Begrundung 
haben in der Zeit ,,om .(1J,1,;1,$?.,1L .... bis zum .. 1$.:.i:21,ir:!21.i. ... wahrend d�iensts\unden nach §3 Abs.2 BauGB 
öffentlicti ausge.legen. Die öffenfüche Auslegung ist mit dem Hinw:'J.Sfd�),sl�eiike

�

u d�r?9ungan von .. . 
Jedermann ochnfthch oder zu Protokoll gslteml gemacht werden nne

�

rf a�'r �V· .. .. ... L ,m AmtsblaU fur d,e 
Stadt Schleswig artsüblioh bekann

c

cht worden. 
q

'd" 

\) � \ ,Q 
So/Jleswig, den .. 15,_Q6,J,rt11... �· {l e0 ' ..c.. 

Dr A. Christiansen i1 . \eurgerme1ster ..:;./-::. -

Die frUhze1l1g eil1gung nach §3 Abs 1 Satzt BauGB 1st vom . •• . ......... bi 
dun:hgcfilhrt worden. 1 Au Ratsversammlung vom . nach §3 Abs, 1 Satz2 Bau GB 
von der frühzeitigen Bürgerni!teiligung abgese 

S;:;hleswi 

Dr. A. Christiansen 
Burgarmalster . .  -� .. .

Die Ratsversammlung hat am .. .1.1/:,.1.t&J.Jk ... den Entwurf des Be 

:::,::�:"';:";;:;.';;� k l· Dr. A. Christiansan 

ründung beschlossen 

Bürgermeister 
Oer s Bebauungsplanes ist nach der öffentlichen Auslegung vo ............................. bis z 
............................. g rden. Daher haben der Entwurf des Bebauungsplanes. be aus der 
Planzelchnung (TellA) und dem sowie d ie Begründung In der ZE>i .. . . . . . bis zum 

. .  während der Dienststunden er tlich aus abei 1st bestimmt worden, daß 
Bedenken oder Anregungen nur zu den geanderlen und ilen vorgebracht werden konnten. Die 
öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, da en und Anregunge der Auslegungsfrist von 
jedormann schri!Uich oder zu Pratak nd gemacht werden können am . lsblatt für d ie 
Stadl Schleswig ortsüblich ntgemacht worden. 1 Daher wurde eine eingeschränkte Beterngung n
Abs.3 i.V. mit auGB durchgeführt. 

eswig, den . 

Dr A. Chnstiansen 
Blirgerme1ster 

Dir, R.otsversammlung hat über die vorgebrachten Bedenken un �

�

le iiber die Stellungnahme am 
„ w "!5 .J.?.ft. entschi�en. Dai'frgebnis ist mitgeteilt worde ,,,_��i;\ "'13
Schleswig, den ... 1 .� . .?.� ,0?�t. �i· 

�{l�ß\�,,'. Dr. A. Christiansen 

��·�
,\�·-�:{

�
�"""""''";,;:;;;---1 

Burgermeister ./._;� ,, 
Dor Be lan ist nach § 1 1  Abs.1 Halbsatz2 BauGB am . . -�,s!clerii Inne r angezeigt 
worden. Dieser ha vom .. . 
Az..: --

.,--

erklärt, daß er keine Ve�etzung �on Rechts -nd mach 1. 1 die geltend gemachten Rech!sverslöße 
behoben worden sind. 

Schleswig, de 

Dr A. Christiansen 

Bürgermeister 

Der katastermaß1ge Bestand am ... !'.J{,.Q_5 __ �_1_T sowie d ie geometrisch
städtebaulichen Planung werden als richtig bescheinigt 

Scillesw,g, dan „1.f .. .9.�.,§!;�.f.. 

Tel18) wird hiermit 

� i,�l&s,,, �· ., 
?:, 1;..ei I;. 

'}:� c!.e \) Q .,p-� 
� n t ·_ 

'c-�(:./.' 

" ungen der

�

ue'\L �go\.": �\ 

� 12'! 
Der Beschluss Cles Bebauungsplanes durch die Ratsversammlung und die Stelle, bei der der Plan auf Dauer „ 
während der Sprechstunden VQn allen Interessierten eingesehen werden km,n und llbN den Inhalt Auskunft zu 
erhatten Ist, sind am , O./S.�_'.t"<?1L. ortsüblich bekanntgemacht worden In der Bek.innlmachung ist auf Clie 
Geltendmachung der VeMetzung von Verfahrens- und Fom1vörsciinßen und von Mängaln der Abwägung sowie 
auf die Recht,;folgen (§215 Abs.2 BauGB) und weiter auf Fälhgke1t und Erl Cl sehen von 
Entschiidigungsanspnichen (§44 BauGB) hingewiesen worden. �I.Jlie Rechtswirkungen des §4 Abs.3 Sot.:1 GO
wurde ebenfalls hingewiesen. Di al�ung Ist mithin am .Q.t, .'!.ti ..... ..l.[ .... in Kran getreten. 

Schleswlg,den ..f!f::P.\.�r.... i • Dr A. Chrtstiansen 
Bürgermeister 

Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planze1chnung (Te11A)
von der Ratsversammlung als Satzung beschlossen Die B 
der Ratsven.ammlung vom .O\l l\' §lf'.f.(. gebi,igt 

Schleswig, den 1 S Qb ,'i1,o_1"J: \J,.Jv,v... 'V\ •
Dr A. Chrtstiansen 

BOrgerme1sler 

A l:lSFERilGONG 

SATZUNG DER STADT SCHLESWIG 

1 .  vereinfachte Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 75 

„Gebiet nördlich der Langseestraße 
zwischen B 201 und Berender Redder" 

VERFAHRENSSTAND NACH BAUGESETZBUCH 

§3 {1) §3 {1) §3 {2) §4 (1) §4a (3) §10 {1) §10 (2)

D D D D D D D

petersen pörksen partner 
architekten + Stadtplaner I bda 
kanalstraße 52 • 23552 lübeck 
fon 0451/79968-0 fax 7996899 

§10 {3)

D


